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L83009 Wohnbauförderung Wien

L83049 Wohnhaussanierung Wien

10/07 Verwaltungsgerichtshof

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

MRG §12 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Wohnbauförderungs- und WohnhaussanierungsG Wr 1989 §20;

1. MRG § 12 heute

2. MRG § 12 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. MRG § 12 gültig von 01.03.1994 bis 30.09.2006 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 800/1993

4. MRG § 12 gültig von 01.03.1991 bis 28.02.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 68/1991

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Ein Eintritt Dritter anstelle des bisherigen Mieters in den Mietvertrag gemäß § 12 Abs. 1 MRG >ndet kraft Gesetzes

auch ohne oder gegen den Willen des Vermieters statt. Diese volle Vertragsübernahme muss der Vermieter bei

Vorliegen der Voraussetzungen hinnehmen, weshalb der Feststellung, der Vermieter der gegenständlichen Wohnung

habe die Übernahme durch den Wohnbeihilfewerber nicht genehmigt, keine rechtliche Bedeutung zukommt; auch die

Anzeige an den Vermieter hat keine konstitutive Wirkung. Eine Ausnahme des Eintrittsrechtes gemäß § 12 Abs. 1 MRG

für behindertengerecht ausgestattete Wohnungen ist dem Gesetz nicht zu entnehmen.Ein Eintritt Dritter anstelle des

bisherigen Mieters in den Mietvertrag gemäß Paragraph 12, Absatz eins, MRG >ndet kraft Gesetzes auch ohne oder

gegen den Willen des Vermieters statt. Diese volle Vertragsübernahme muss der Vermieter bei Vorliegen der

Voraussetzungen hinnehmen, weshalb der Feststellung, der Vermieter der gegenständlichen Wohnung habe die

Übernahme durch den Wohnbeihilfewerber nicht genehmigt, keine rechtliche Bedeutung zukommt; auch die Anzeige

an den Vermieter hat keine konstitutive Wirkung. Eine Ausnahme des Eintrittsrechtes gemäß Paragraph 12, Absatz

eins, MRG für behindertengerecht ausgestattete Wohnungen ist dem Gesetz nicht zu entnehmen.
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